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1. Instanz

Aktenzeichen S 5 RJ 932/00 A
Datum 26.04.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 RJ 409/01
Datum 07.08.2002

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom
26.04.2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitgegenstand ist die GewÃ¤hrung von Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit. Der
am 1955 geborene KlÃ¤ger ist bosnischer StaatsangehÃ¶riger mit Wohnsitz in
seiner Heimat. Dort hat er vom 08.01.1975 bis 03.08.1992 als Wasserinstallateur
und Taxifahrer Versicherungszeiten zurÃ¼ckgelegt. Seit 05.02.1998 bezieht er
bosnische Pension. In der Bundesrepublik war er vom 01.03.1993 bis 13.06. 1997
als Lagerhelfer versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. Laut Auskunft des Arbeitgebers
hat er Lesemappen hergestellt und Kunden beliefert. Beendet wurde das
ArbeitsverhÃ¤ltnis wegen Ablaufs der Aufenthaltsduldung. Am 12.12.1997
beantragte er die GewÃ¤hrung von Rente. Laut JU 207 vom 04.02.1998 ist der
KlÃ¤ger aufgrund eines Morbus Bechterew mit deutlicher
BewegungseinschrÃ¤nkung der WirbelsÃ¤ule und Zustand nach Oberarmfraktur
nicht erwerbsfÃ¤hig. Hingegen hielt der von der Beklagten zugezogene
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Sozialmediziner leichte Arbeiten unter qualitativen EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r
vollschichtig zumutbar. Dementsprechend wurde der Rentenantrag am 25.05.1998
abgelehnt. Im Widerspruchsverfahren machte der KlÃ¤ger geltend, neben der
WirbelsÃ¤ulenerkrankung unter einem Zustand nach Schussverletzung 1991 mit
Folgen an Leber, Lunge und beiden HÃ¤nden zu leiden. Nach Einholung einer
weiteren sozialmedizinischen Stellungnahme wies die Beklagte den Widerspruch am
03.09.1998 zurÃ¼ck. In dem am 28.09.1998 eingeleiteten Klageverfahren erstellte
der Chirurg Dr.L. am 19.04.1999 im Auftrag des Gerichts ein Gutachten nach
ambulanter Untersuchung. Der SachverstÃ¤ndige diagnostizierte ein deutliches
LendenwirbelsÃ¤ulensyndrom, ein leichtgradiges HalswirbelsÃ¤ulensyndrom und
VerÃ¤nderungen am rechten Ellenbogen und linken Schultergelenk. Er hielt leichte
TÃ¤tigkeiten in wechselnder KÃ¶rperhaltung in geschlossenen RÃ¤umen unter
Ausschluss von hÃ¤ufigen Ã�berkopfarbeiten und ausschlieÃ�lichen Arbeiten an
Maschinen oder am FlieÃ�band fÃ¼r vollschichtig zumutbar. GestÃ¼tzt hierauf wies
das Sozialgericht die Klage am 26.04.2001 ab. Gegen den am 22.05.2001
zugestellten Gerichtsbescheid legte der KlÃ¤ger am 29.06.2001 Berufung ein. Er sei
zu 100 % Invalide und deswegen in Bosnien berentet. Dr.L. habe den Morbus
Bechterew, der sich laufend verschlechtere, verkannt. Nicht berÃ¼cksichtigt sei,
dass er in Bosnien lebe, wo er keine Arbeit finden kÃ¶nne. Das Gericht veranlasste
eine orthopÃ¤dische und eine internistische Untersuchung des KlÃ¤gers in der
Bundesrepublik. Dr.Z. diagnostizierte in seinem Gutachten vom 04.03.2002 als
Hauptleiden einen Morbus Bechterew mit weitgehender Ankylose des
Iliosacralgelenks sowie teilweiser Einsteifung der Brust- und LendenwirbelsÃ¤ule
und daneben degenerative VerÃ¤nderungen der HalswirbelsÃ¤ule,
LendenwirbelsÃ¤ule, linken Schulter, rechten Ellenbogen, an Knien und HÃ¼ften.
Seines Erachtens kÃ¶nnen nur leichte TÃ¤tigkeiten vollschichtig verrichtet werden.
Ausgeschlossen seien Heben und Tragen von Lasten, Arbeiten unter Zugluft und
KÃ¤lteeinwirkung, hÃ¤ufiges BÃ¼cken, Rotation und Ã�berstreckung der
WirbelsÃ¤ule. Besonders beeintrÃ¤chtigt sei er mit seiner linken Schulter und dem
rechten Ellenbogen sowie insgesamt beiden HÃ¤nden.

Der Internist Dr.E. hielt in seinem Gutachten vom 14.03.2002 neben dem Morbus
Bechterew eine HLO-assoziierte Antrumgastritis, einen Zustand nach
Schussverletzung mit schwartigen VerÃ¤nderungen am linken Zwerchfellwinkel und
Stammvarikosis links als GesundheitsstÃ¶rungen fest. Leichte kÃ¶rperliche Arbeiten
mit mehrmaligem Wechsel der Position seien vollschichtig zumutbar, wenn sie in
geschlossenen RÃ¤umen ohne Zugluft und KÃ¤lteeinwirkung erbracht werden
kÃ¶nnten. Nicht mÃ¶glich seien das Heben und Tragen von Lasten Ã¼ber fÃ¼nf
Kilo, hÃ¤ufiges BÃ¼cken und Zwangshaltungen. Auf telefonische RÃ¼ckfrage hin
habe ihm Dr.Z. bestÃ¤tigt, dass ungewÃ¶hnliche Behinderungen von Seiten der
WirbelsÃ¤ule und der oberen ExtremitÃ¤ten nicht vorhanden seien. Der Ã�rztliche
Dienst der Beklagten schloss sich der zusammenfassenden Beurteilung des
Hauptgutachters E. an und hielt den Arbeitsmarkt fÃ¼r nicht verschlossen.
DemgegenÃ¼ber vertrat der KlÃ¤ger die Ansicht, aufgrund seiner Behinderung
kÃ¶nne er keinen Arbeitsplatz finden. Ihm stehe Rente zu. Er sei auch nicht damit
einverstanden, dass die mÃ¼ndliche Verhandlung ohne seine Anwesenheit
stattfinde. Er selbst sei auÃ�erstande, die Reise zu finanzieren.
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Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom 26.04. 2001 aufzuheben und
die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 25.05.1998 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 03.09.1998 zu verurteilen, ab 05.02.1998 Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt

die ZurÃ¼ckweisung der Berufung.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Beklagtenakten, der Akten des
Sozialgerichts Landshut sowie der Berufungsakten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Trotz Abwesenheit des vom Verhandlungstermin unterrichteten KlÃ¤gers in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung war das Gericht nicht an der Entscheidung gehindert.
Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf Finanzierung seines persÃ¶nlichen
Erscheinens. Es obliegt ihm und nicht der Staatskasse, von seinem Recht zur
mÃ¼ndlichen AnhÃ¶rung Gebrauch zu machen. Er hatte ausreichend Gelegenheit
zur schriftlichen Ã�uÃ�erung.

Die statthafte, form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig, erweist sich
jedoch als unbegrÃ¼ndet. Der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom
26.04.2001 ist ebenso wenig zu beanstanden wie der Bescheid der Beklagten vom
25.05. 1998 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 03.09.1998. Der
KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit oder Rente
wegen Erwerbsminderung. GemÃ¤Ã� Â§ 44 Abs.1 Satz 1 SGB VI in der bis
31.12.2000 maÃ�gebenden Fassung haben Versicherte Anspruch auf Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit, wenn sie erwerbsunfÃ¤hig sind, in den letzten fÃ¼nf Jahren
vor Eintritt ihrer ErwerbsunfÃ¤higkeit drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine
versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben und vor Eintritt der
ErwerbsunfÃ¤higkeit die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben. Unstreitig erfÃ¼llt
der KlÃ¤ger zum Zeitpunkt der Antragstellung am 12.12.1997 die besonderen
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen und die Wartezeit. Er ist jedoch weder
erwerbsunfÃ¤hig noch erwerbsgemindert im Sinn des Â§ 43 SGB VI in der ab
01.01.2001 geltenden Fassung.

ErwerbsunfÃ¤hig sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht
absehbare Zeit auÃ�erstande sind, eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser
RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu
erzielen, das monatlich 630,00 Deutsche Mark Ã¼bersteigt; erwerbsunfÃ¤hig ist
nicht, wer eine TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 44 Abs.2 Satz 1 und Satz 2 Ziffer 2
SGB VI a.F.). Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit
oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
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erwerbstÃ¤tig zu sein; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu
berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs.1 Satz 2 SGB VI in der ab 01.01.2001 maÃ�gebenden
Fassung). Zwar ist das LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers erheblich beeintrÃ¤chtigt.
Sein RestleistungsvermÃ¶gen ist jedoch noch dergestalt, dass er eine leichte
TÃ¤tigkeit unter qualitativen EinschrÃ¤nkungen vollschichtig ausÃ¼ben kann. Mit
dieser Beurteilung stÃ¼tzt sich der Senat auf die Ã¼berzeugenden und
ausfÃ¼hrlichen Gutachten der gerichtlich bestellten SachverstÃ¤ndigen Dres.E. und
Z. , die die vorhandenen Vorbefunde sorgfÃ¤ltig gewÃ¼rdigt und ihre Beurteilung
schlÃ¼ssig begrÃ¼ndet haben. Aufgrund ihrer langjÃ¤hrigen TÃ¤tigkeit als
SachverstÃ¤ndige im Bereich der Bayerischen Sozialgerichtsbarkeit verfÃ¼gen sie
sowohl Ã¼ber die erforderlichen Kenntnisse als auch Ã¼ber die praktische
Erfahrung, um sÃ¤mtliche hier in Betracht kommenden gesundheitlichen
StÃ¶rungen medizinisch zutreffend einzuordnen und ihre gesundheitlichen
Auswirkungen auf die EinsatzfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers im allgemeinen Erwerbsleben
sachgerecht zu beurteilen. Mit ihrer auf einer aktuellen ambulanten Untersuchung
beruhenden WÃ¼rdigung befinden sie sich im Ergebnis in Ã�bereinstimmung mit
Dr.L. , der den KlÃ¤ger im Auftrag des Sozialgerichts untersucht hat. Zwar ist von
Seiten der Ã�rztekommission in Sarajevo ab dem Untersuchungstag am 04.02.1998
InvaliditÃ¤t bejaht worden. ErwerbsunfÃ¤higkeit ist jedoch allein nach den
deutschen Rechtsvorschriften und entsprechend den hier entwickelten
sozialmedizinischen GrundsÃ¤tzen festzustellen. Etwas anderes, insbesondere eine
Bindung an die Entscheidung anderer RentenversicherungstrÃ¤ger ergibt sich auch
nicht aus den zwischenstaatlichen Sozialversicherungsabkommen. Die von der
Invalidenkommission genannten GesundheitsstÃ¶rungen schrÃ¤nken das
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers nicht so weit ein, dass er zu keinerlei
ErwerbstÃ¤tigkeit mehr in der Lage wÃ¤re. SchlieÃ�lich hat der KlÃ¤ger seine
BerufstÃ¤tigkeit in der Bundesrepublik auch nicht aus gesundheitlichen GrÃ¼nden
aufgegeben, sondern weil die Duldung des Aufenthalts in der Bundesrepublik nicht
verlÃ¤ngert worden ist.

Im Vordergrund des Beschwerdebilds steht ein seit langem bekannter Morbus
Bechterew. Diese Erkrankung hat zu einer weitgehenden VerknÃ¶cherung des
Iliosacralgelenks und zu teilweiser Einsteifung der Brust- und LendenwirbelsÃ¤ule
gefÃ¼hrt. Die durch den Morbus Bechterew veranlassten VerÃ¤nderungen an der
HalswirbelsÃ¤ule sind noch als minimal zu bezeichnen. Insbesondere sind keine
neurologischen AusfÃ¤lle zu verzeichnen. Auch liegt kein entzÃ¼ndlicher Schub des
Morbus Bechterew vor und es lassen sich derzeit auch keine internistischen
SpÃ¤tschÃ¤digungen wie eine Lungenfibrose nachweisen. Nachvollziehbar ist, dass
der KlÃ¤ger wegen des starren knÃ¶chernen Thorax unter Luftmangel und
Atembeklemmung leidet. Da bei der Ergometrie die Belastung bei 100 Watt jedoch
nicht wegen einer Dyspnoe abgebrochen werden musste und die
Sauerstoffpartialdrucke auch nur gering absanken, liegt mit Sicherheit keine
quantitative LeistungseinschrÃ¤nkung vor. Neben dem Morbus Bechterew bestehen
erhebliche FunktionsstÃ¶rungen im Bereich der linken Schulter und des rechten
Ellenbogens, die Folge der Schussverletzungen im Jahre 1991 sind. Die
Beweglichkeit der linken Schulter ist insbesondere bei der Abduktion, aber auch bei
der Rotation erheblich eingeschrÃ¤nkt. Der Nacken- und SchÃ¼rzengriff ist links
nicht frei durchfÃ¼hrbar. Die Oberarmmuskulatur ist bei dem linkshÃ¤ndigen
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KlÃ¤ger verschmÃ¤chtigt. Am rechten Ellenbogengelenk ist insbesondere die
Innendrehung des Unterarms eingeschrÃ¤nkt. AuffÃ¤llig ist an der rechten Hand
eine gewisse Dystrophie. Die Beweglichkeit im Handgelenk ist jedoch ebenso wenig
eingeschrÃ¤nkt, wie die Fingerbeweglichkeit und der Faustschluss. Von
untergeordneter Bedeutung sind die intermittierende Wurzelreizung L5 links, die
beginnende Coxarthrose und Kniegelenksarthrose beidseits. Auf internistischem
Fachgebiet liegen neben dem Morbus Bechterew weitere Erkrankungen vor, die
jedoch durchwegs zu keinen schwerwiegenden FunktionsstÃ¶rungen gefÃ¼hrt
haben. So sind die auftretenden Magenbeschwerden bei HLO-assoziierter
Antrumgastritis therapiefÃ¤hig und die infolge der Schussverletzung aufgetretene
Verschwartung im linken Zwerchfellwinkel auÃ�er der bereits geschilderten
geringen Thoraxbeweglichkeit ohne Auswirkung. Die diagnostizierte Stammvarikosis
ist mit keiner chronisch-venÃ¶sen Insuffizienz verbunden und kann mit einer
ausreichenden Kompression behandelt werden. Zu berÃ¼cksichtigen war, dass
durch die 1991 erlittene Schussverletzung auch die Leber beteiligt war. Angesichts
des sonographischen Befundes und der Laboruntersuchung kann die Verletzung
jedoch als folgenlos ausgeheilt betrachtet werden. Ausgeschlossen wurde auch das
Vorliegen einer HerzschÃ¤digung. Es ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte fÃ¼r
eine Aorteninsuffizienz oder koronare Herzerkrankung. Im Wesentlichen fÃ¼hlt sich
der KlÃ¤ger durch ein Schmerzsyndrom beeintrÃ¤chtigt, das bei gleichbleibender
Position an IntensitÃ¤t zunimmt. Dieses Schmerzsyndrom ist sicherlich zum Teil auf
die VerÃ¤nderungen durch den Morbus Bechterew zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die
angegebene SchmerzintensitÃ¤t lÃ¤sst sich jedoch weder orthopÃ¤disch noch
internistisch begrÃ¼nden. Eine quantitative LeistungseinschrÃ¤nkung kann daher
daraus nicht abgeleitet werden.

Zusammenfassend kann der KlÃ¤ger nur noch leichte kÃ¶rperliche Arbeiten
erbringen. Dabei muss Ã¶fters ein Positionswechsel zwischen Gehen, Stehen und
Sitzen mÃ¶glich sein. Die TÃ¤tigkeiten kÃ¶nnen nur mehr in geschlossenen
RÃ¤umen ohne die Einwirkung von Zugluft und KÃ¤lte ausgeÃ¼bt werden.
Ausgeschlossen sind das Heben und Tragen von Lasten Ã¼ber fÃ¼nf Kilo,
hÃ¤ufiges BÃ¼cken und Zwangshaltungen. Arbeiten, die eine Rotation oder
Ã�berstreckung der WirbelsÃ¤ule erfordern, sind nicht mehr zumutbar. Wegen der
eingeschrÃ¤nkten Beweglichkeit der linken Schulter und des rechten Ellenbogens
sind die oberen ExtremitÃ¤ten nur eingeschrÃ¤nkt gebrauchsfÃ¤hig. Bei
BerÃ¼cksichtigung der genannten EinschrÃ¤nkungen kann der KlÃ¤ger unter den
Ã¼blichen Bedingungen eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses TÃ¤tigkeiten noch vollschichtig
verrichten. Im Positiven kann der KlÃ¤ger noch leichte Arbeiten in geschlossenen
und temperierten RÃ¤umen in TischhÃ¶he vollschichtig verrichten, sofern ein
Positionswechsel zwischen Gehen, Stehen und Sitzen Ã¶fters mÃ¶glich ist. Mit
diesem RestleistungsvermÃ¶gen ist der KlÃ¤ger in der Lage, eine Vielzahl von
TÃ¤tigkeiten zu verrichten, die Ã¼blicherweise von ungelernten Arbeitern gefordert
werden. Mangels eingeschrÃ¤nkten GehvermÃ¶gens, bei voll erhaltenem Seh- und
HÃ¶rvermÃ¶gen sowie ausreichender Belastbarkeit der WirbelsÃ¤ule erscheinen
Verrichtungen wie Sortieren, Transportieren, Aufsicht und Kontrolle mÃ¶glich.
Entscheidend ist, dass an den oberen ExtremitÃ¤ten keine Behinderung vorliegt, die
jegliche manuelle BetÃ¤tigung ausschlÃ¶sse. AusdrÃ¼cklich hat Dr.E. nach
RÃ¼cksprache mit Dr.Z. eine ungewÃ¶hnliche Behinderung von Seiten der
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WirbelsÃ¤ule und der oberen ExtremitÃ¤ten ausgeschlossen. Dies erscheint auch
vor dem Hintergrund einleuchtend, dass der KlÃ¤ger trotz des Zustands nach
Schussverletzung im Jahr 1991 die TÃ¤tigkeit als Zusteller und Lagerhelfer bis Mitte
1997 vollwertig ausgeÃ¼bt hat. Er musste dabei Lesemappen herstellen und sie an
die Kunden ausliefern. Damit ist erwiesen, dass die Gebrauchsfertigkeit der Arme
und HÃ¤nde trotz der Schussverletzung 1991 fÃ¼r eine einfache manuelle
TÃ¤tigkeit ausreicht. Es bestehen daher keine ernsten Zweifel daran, dass der
Versicherte mit dem ihm verbliebenen LeistungsvermÃ¶gen in einem Betrieb
einsetzbar ist. Anzahl, Art und Umfang der bestehenden qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen erfÃ¼llen das Merkmal der Summierung
ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen nicht. Dem KlÃ¤ger ist daher keine
TÃ¤tigkeit konkret zu benennen. Ob dem KlÃ¤ger ein Arbeitsplatz tatsÃ¤chlich
vermittelt werden kann, ist rechtlich unerheblich, weil vollschichtig einsatzfÃ¤higen
Versicherten der Arbeitsmarkt offen steht und das Risiko der
Arbeitsplatzvermittlung von der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung und nicht
von der gesetzlichen Rentenversicherung zu tragen ist (vgl. unter anderem BSG in 
SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr.50). Insoweit muss sich der im Ausland wohnhafte KlÃ¤ger
wie ein in der Bundesrepublik lebender Versicherter behandeln lassen. Keinesfalls
kann die Beklagte verpflichtet werden, das Risiko der Arbeitslosigkeit in Bosnien zu
tragen. Entscheidend fÃ¼r die erhaltene ErwerbsfÃ¤higkeit ist, dass der KlÃ¤ger die
vollschichtige TÃ¤tigkeit unter betriebsÃ¼blichen Bedingungen erbringen kann, weil
zusÃ¤tzliche Pausen nicht erforderlich sind und dass Anmarschwege zur Arbeit
problemlos zurÃ¼ckgelegt werden kÃ¶nnen. Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass sich der
erst 47-jÃ¤hrige KlÃ¤ger nicht auf eine andere TÃ¤tigkeit umstellen kÃ¶nnte,
bestehen nicht, so dass das wegen der Notwendigkeit hÃ¤ufigen BÃ¼ckens
zweifellos gegebene UnvermÃ¶gen zur weiteren AusÃ¼bung der zuletzt
verrichteten TÃ¤tigkeit irrelevant ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG. GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen,
sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 08.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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